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§ 15 St-ULV Information der
Öffentlichkeit

 St-ULV - Steiermärkische Umgebungslärmschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.04.2022

(1) Die Landesregierung hat die Entwürfe der (Teil-)Aktionspläne mit den dazugehörigen strategischen (Teil-

)Umgebungslärmkarten einschließlich eines allgemein verständlichen Erläuterungsberichts und einer

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte bei der für die technische Umweltkontrolle zuständigen Stelle des Amtes

der Steiermärkischen Landesregierung und den betro5enen Bezirksverwaltungsbehörden für die Dauer von sechs

Wochen ö5entlich aufzulegen und in allgemein zugänglicher elektronischer Form zu verö5entlichen. Die Au8age ist in

der „Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“ bekannt zu geben.

(2) Die Bekanntgabe hat den Ort, die kalendermäßig bestimmte Au8agefrist, die genaue Fundstelle in elektronischen

Medien sowie den Hinweis zu enthalten, dass es jedermann freisteht, innerhalb der Au8agefrist eine schriftliche

Stellungnahme abzugeben.

(3) Die abgegebenen Stellungnahmen sind zusammenfassend zu würdigen und in einer Dokumentation zu erfassen.

Diese ist in allgemein zugänglicher elektronischer Form zu veröffentlichen.
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